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In einem sogenannten Common Under
standing, zu Deutsch «Gemeinsame Ver
ständigung,» teilen der Bundesrat und die 
Europäische Kommission mit, dass ein er
folgreicher Abschluss der Verhandlungen 
über ein neues Abkommen in Reichweite 
ist. Die Europäische Kommission und der 
Bundesrat teilen die Auffassung, dass über 
ein Gesamtpaket verhandelt werden sollte.

Ein breiter Paketansatz

Dabei beziehen sich der Bundesrat und 
die Europäische Kommission auf die ex
ploratorischen Gespräche zwischen Ver
tretern der Schweiz und der EU zur Sta
bilisierung und Weiterentwicklung ihrer 
Beziehungen, die seit März 2022 statt
fanden. In der Übersicht hat der Bun
desrat folgende Ziele formuliert: «Das 
übergeordnete Ziel des Bundesrates ist, 
den bilateralen Weg langfristig zu stabi
li sieren und weiterzuentwickeln. Am  
25. Februar 2022 legte der Bundesrat 
seine Stossrichtung fest: Er entschied sich 
für einen breiten Paketansatz, um den 
hindernisfreien Marktzugang in den be
stehenden sektoriellen Binnenmarktab
kommen zu erreichen und neue sektori
elle Abkommen in den Bereichen Strom, 
Lebensmittelsicherheit und Gesundheit 

abzuschliessen. Anders als beim institu
tionellen Abkommen sollen die institu
tionellen Elemente sektoriell, das heisst 
direkt in den einzelnen Binnenmarktab
kommen verankert werden.» 

Die Freizügigkeit

Das Abkommen zwischen der Schweiz 
und der EU vom 21. Juni 1999 über die 
Freizügigkeit (FZA) soll so angepasst wer
den, dass die dynamische Übernahme be
stehender und künftiger EURechtsakte 
im Bereich der Freizügigkeit durch die 
Schweiz vorgesehen ist. Anpassungen des 
FZA sollten nicht zu einer Verminderung 
der Rechte führen, die EUBürger sowie 
Schweizer Staatsangehörige derzeit auf
grund des FZA haben. Unter anderem 
wird Folgendes vereinbart:

 › Der Bundesrat und die EU bekräftigen 
das gemeinsame Ziel, den Missbrauch 
der durch die Richtlinie 2004/38/EG 
über das Recht der Unionsbürger und 
ihrer Familienangehörigen, sich im  
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei 
zu bewegen und aufzuhalten, zu ver
hindern und dagegen vorzugehen, ins
besondere in Bezug auf den Zugang 
zur Sozialhilfe, zum Beispiel gegen 

Scheinehen. Betreffend Beschränkun
gen des Einreise und Aufenthalts
rechts von Staatsangehörigen der je
weils anderen Partei aus Gründen der 
öffentlichen Ordnung sollen die Ver
pflichtungen der Schweiz und der EU
Mitgliedstaaten aus dem FZA beibe
halten werden. 
 › Die nachfolgend genannten Weiter
entwicklungen, die durch Kapitel VI 
der Richtlinie 2004/38/EG eingeführt 
wurden, welche über diese Verpflich
tungen hinausgehen, namentlich der in 
Artikel 28 Absätze 2 und 3 vorgesehene 
verstärkte Schutz vor Ausweisung, so
wie die Rechtsprechung des Gerichts
hofs der Europäischen Union zu diesen 
Bestimmungen sollten nicht anwend
bar sein. 
 › Darüber hinaus können die Schweiz 
und die EUMitgliedstaaten bei Aus
weisungen dafür sorgen, dass die Aus
weisungen gemäss den Anforderungen 
des FZA durchgeführt werden. Die 
Schweiz erklärt einseitig, dass sie mit 
dieser Ausnahme bei der derzeitigen 
Sachlage die Richtlinie 2004/38/EG 
ohne Änderung der Bundesverfassung 
der Schweizerischen Eidgenossen
schaft übernehmen könnte.
 › Die Schweiz und die EUMitgliedstaa
ten können beschliessen, das Recht auf 

 › Regula Heinzelmann

Die Bilateralen

Das geplante Abkommen  zwischen 
EU und der Schweiz
Ein neues Abkommen mit der EU soll viele Bereiche betreffen, neben der Freizügigkeit auch 

Forschung und Innovation, Landwirtschaft, Gesundheitspolitik. Auch ein neues Stromab

kommen ist geplant. Der Beitrag zeigt einen Überblick über die geplanten Vereinbarungen.
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Daueraufenthalt Richtlinie 2004/38/
EG nur EUBürgern und Schweizer 
Staatsangehörigen zu gewähren, die 
sich insgesamt fünf Jahre lang recht
mässig als Arbeitnehmende oder Selbst
ständige im Aufnahmestaat aufgehal
ten haben, einschliesslich derjenigen, 
die diesen Status gemäss der Richt 
linie behalten, sowie den Familienan
gehörigen dieser Personen. Sofern die 
zu berücksichtigenden Zeiträume Teil 
einer einzigen Zeitspanne mit recht
mässigem Aufenthalt im Aufnahme
staat sind, sollten sie nicht durchgehend 
sein. 
 › Die Schweiz sollte für selbstständige 
Dienstleistungserbringer oder für 
Dienstleistungserbringer, die Ange
stellte in ihr Hoheitsgebiet entsenden, 
eine Voranmeldefrist von höchstens 
vier Arbeitstagen anwenden können, 
die für die Durchführung von Kon
trollen vor Ort in bestimmten Branchen 
erforderlich ist.

Wichtig: Die Europäische Kommission 
und die Schweiz sollten auch das Prin  
zip «gleicher Lohn für gleiche Arbeit am 
gleichen Ort» und das duale Vollzugs
system der Schweiz beachten.

Die Europäische Kommission und die 
Schweiz teilen die Auffassung, dass EU
Bürger sowie Schweizer Staatsange
hörige nicht zu einer unangemessenen 
Belastung für die Sozialhilfesysteme  
der Schweiz beziehungsweise der EU 
Mitgliedstaaten werden sollten.

Energieabkommen

Um Versorgungssicherheit zu gewährleis
ten und den Übergang zu einem Netto
NullEnergiesystem in Europa bis 2050 zu 
unterstützen, sollte die Schweiz Teil des 
EUStrombinnenmarkts sein. Beinhalten 
sollte dies auch die Beteiligung an den 
EUHandelsplattformen in allen Zeit
bereichen sowie an anderen Gremien und 
Prozessen, die für die regulatorische 
 Koordination, die Versorgungssicherheit 
und die Netzstabilität relevant sind, so

weit dies im vereinbarten Gouvernanz
Rahmen möglich ist. 

Soweit sie mit dem EURecht vereinbar 
sind, sollte die Schweiz verhältnismässige 
und nicht wettbewerbsverzerrende nati
onale Massnahmen, einschliesslich nati
onaler Produktionsreserven, ergreifen, 
um jederzeit die Versorgungssicherheit 
zu gewährleisten. Das Stromabkommen 
sollte nationale Verbraucherschutzmass
nahmen zulassen, die für Haushalte und 
Unternehmen unterhalb einer bestimm
ten Verbrauchsschwelle das Recht vor
sehen, die Leistungen eines Grundver
sorgers in Anspruch zu nehmen.

Forschung und Innovation

Die Europäische Kommission und der 
Bundesrat teilen das Ziel, ihre langjährige 
und erfolgreiche Zusammenarbeit zu 
 festigen und zu vertiefen, insbesondere 
in den Bereichen Forschung und Inno
vation, allgemeine und berufliche Bil
dung, Jugend, Sport und Kultur sowie in 
weiteren Bereichen von gemeinsamem 
Interesse, um eine systematischere Teil
nahme der Schweiz an Unionsprogram
men zu ermöglichen, zum Beispiel Di  
gital Europe und Erasmus. 

Parallel dazu sollten die Verhandlungen 
über die Umsetzung des zwischen der  
EU und der Schweiz bestehenden GNSS 
Abkommens (Galileo und Egnos) wieder 
aufgenommen und Gespräche über eine 
Beteiligung der Schweiz an der Coper
nicusKomponente des EUWeltraum
programms lanciert werden. 

Mit Blick auf die Assoziierung an Horizon 
Europe und an das Forschungs und  
Ausbildungsprogramm Euratom wäre  
die  Europäische Kommission bereit, für 
Schweizer Gesuchstellende eine Über
gangslösung anzuwenden, in der An
nahme, dass der Assoziierungsprozess 
zügig abgeschlossen wird. Angesichts der 
Wichtigkeit der Ausschreibungen des  
Europäischen Forschungsrats, die im 
Laufe des Jahres 2024 lanciert werden.
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Landwirtschaft und Gesundheit

Weitere Abkommen sind in folgenden 
 Bereichen geplant:

 › Die Europäische Kommission und die 
Schweiz beabsichtigen, den Geltungs
bereich des Abkommens über den 
Handel mit landwirtschaftlichen Er
zeugnissen auf die gesamte Lebens
mittelkette auszuweiten, und so einen 
gemeinsamen Lebensmittelsicherheits
raum EUSchweiz zu schaffen. Im  
Rahmen der Erweiterung sollte die 
Schweiz EURecht dynamisch über
nehmen und gleichzeitig die Möglich
keit haben, gewisse Ausnahmen aus
zuhandeln.
 › Ein bilaterales Gesundheitsabkommen 

sieht vor, eine Beteiligung der Schweiz 
an allen relevanten EUMechanismen 
und Netzwerken zu ermöglichen, insbe
sondere an den Gesundheitssicherheits
mechanismen, am European Centre for 
Disease Prevention and Control (ECDC) 
und am mehrjährigen Gesundheits
programm der EU, in Einklang mit den 
in den relevanten EURechtsakten ent

haltenen Rechten und Pflichten, ein
schliesslich eines finanziellen Beitrags.

Zahlungen an die EU

Die Europäische Kommission und der 
Bundesrat teilen die Auffassung, dass  
die Grundlage für einen regelmässigen, 
gemeinsam vereinbarten und fairen fi
nanziellen Beitrag der Schweiz zur Ver
ringerung der wirtschaftlichen und so
zialen Ungleichheiten zwischen ihren 
 Regionen geschaffen werden sollte. 

Dieser neue rechtsverbindliche Mecha
nismus sollte für den nächsten mehrjäh
rigen Finanzrahmen der EU bereit sein. 
Die Kommission und der Bundesrat teilen 
die Auffassung, dass der erste Schweizer 
Beitrag zur Verringerung der wirtschaft
lichen und sozialen Ungleichheiten im 
Rahmen des ständigen Mechanismus 
eine zusätzliche finanzielle Verpflichtung 
für den Zeitraum zwischen Ende 2024 
und dem Inkrafttreten des ständigen Me
chanismus beinhalten sollte. Vorgesehen 
ist, dass die Schweiz sich an den rele

vanten künftigen Kosten für Entwick
lung, Betrieb und Unterhalt aller EUIn
formationssysteme, zu denen sie Zugang 
hat, beteiligt.

Dynamische Rechtsübernahme

Alle Binnenmarktabkommen und die EU
Rechtsakte, auf die in diesen Abkommen 
Bezug genommen wird, sollen einheitlich 
und gemäss den Grundsätzen des Völ
kerrechts ausgelegt und angewendet wer
den. Insbesondere sollten die Bestim
mungen der in dieser Ziffer genannten 
Abkommen und EURechtsakte, soweit 
ihre Anwendung EURechtsbegriffe im
pliziert, im Einklang mit der vor und nach 
der Unterzeichnung dieser Abkommen 
ergangenen Rechtsprechung des Ge
richtshofs der Europäischen Union aus
gelegt werden.

Eine Verpflichtung zur dynamischen 
Rechtsübernahme ist vorgesehen, sofern 
die bereits bestehenden Ausnahmen ge
wahrt bleiben und für die Ausnahmen, 
Prinzipien und Absicherungen eine Lö
sung gefunden wird. Im Laufe der Ver
handlungen sollten die Europäische Kom
mission und die Schweiz wo nötig Rechts
akte besprechen, die zwischen dem 
Abschluss der exploratorischen Gesprä
che und dem Abschluss der Verhandlun
gen verabschiedet werden, sofern nicht 
die in den bestehenden Binnenmarkt
abkommen vorgesehenen Anpassungs
mechanismen zur Anwendung gelangen.

Damit die Schweiz ihre Standpunkte ein
bringen kann, sollte sie frühzeitig und so 
umfassend wie möglich in den Entschei
dungsfindungsprozess über neue EU
Rechtsakte in den von den betroffenen bi
lateralen Abkommen abgedeckten Berei
chen einbezogen werden. Alle relevanten 
EURechtsakte sollten so rasch als mög
lich nach ihrer Verabschiedung in die 
 Binnenmarktabkommen aufgenommen 
werden, wobei die verfassungsrechtli
chen Verfahren der Schweiz (einschliess
lich Referendum) gebührend zu berück
sichtigen sind. 

Finanzen Schweiz – EU

Bei Statistiken, in denen die EU mit der 
Schweiz verglichen wird, muss man 
 immer berücksichtigen, dass die EU  
rund 448 Millionen Einwohner hat,  
die Schweiz aber nur 8,7 Millionen. So 
ge sehen kommt die Schweiz bei Ver
gleichen sehr gut weg.

 › Die Euroländer haben Schulden zwi
schen 18,2 und 165,5 Prozent des 
Bruttoinlandproduktes (BIP. Die EU 
hatte im dritten Quartal 2023  
ins gesamt Staatsschulden von  
13 784,25 Milliarden. 

 › In der Schweiz hatte der Bund Ende 
2022 Schulden von 120 Milliarden 
Franken. Dies entspricht einer Schul
denquote von 15,6 Prozent des BIP.  
Für den Gesamtstaat (Bund mit Kan
tonen und Gemeinden) beträgt die 

 MaastrichtSchuldenquote per Ende 
2022 27,6 Prozent des BIP.

 › 2022 gingen rund 49,6 Prozent der 
Schweizer Exporte in Länder der Euro
päischen Union. Zehn Jahre zuvor  
lag dieser Wert noch bei 51,3 Prozent.

 › Im Jahr 2022 stammten rund 68,6 Pro
zent der Schweizer Importe aus der EU. 

 › Nach Schweizer Statistik war die EU 
2022 berechnet nach Handelsvolumen 
mit 58 Prozent der wichtigste Handels
partner der Schweiz. 

 › Beim Handelsvolumen der EU  
macht die Schweiz sechs Prozent aus. 
Zum Vergleich: China 15 Prozent,  
USA 16 Prozent. 

 › Mit 238 Schweizer Investitionen in  
Europa liegt die Schweiz auf Platz sieben 
und gehört damit zu den Topinvestoren 
in Europa (Quelle EYOrganisation).
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Wichtige Positionen der Verbände

Gesamtpaket Freizügigkeit Weitere Bereiche

economiesuisse  › «Common Understanding» gute Aus
gangslage für Verhandlungen. 

 › Noch zu verhandeln: Einschränkung der 
Ausgleichsmassnahmen in anderen Ab
kommen; aufschiebende Wirkung bei An
fechtung von deren Verhältnismässigkeit.

Schweizerischer
Gewerbeverband 
sgv

 › Begrüsst im Grundsatz den Paketansatz 
und das Vorgehen des Bundesrates.

 › Gesamtbeurteilung erst nach Vorliegen 
des inhaltlichen Verhandlungsresultats 

 › Unterstützt: ZweipfeilerModell (eigenstän
dige Überwachung auf dem jeweiligen Ter
ritorium); dynamische Rechtsübernahme 
unter Teilnahme der Schweiz an der Weiter
entwicklung des EURechts; Streitbeilegung 
durch den gemischten Ausschuss und das 
Schiedsgericht; Unterstellung unter EuGH 
wird abgelehnt.

 › Gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit am gleichen Ort.

 › Keine Übernahme von EU
Richtlinien wie Mindestlohn, 
Leiharbeit.

 › Keine Zuwanderung in  
die Sozialwerke (UBRL) – 
 Zuwanderung soll an die 
 Erwerbstätigkeit angeknüpft 
sein.

Schweizerischer 
 Arbeitgeber 
verband

 › Die bilateralen Verträge sind zu sichern 
und weiterzuentwickeln (Bilaterale III). 

 › Die geopolitische Lage erfordert eine 
 engere Zusammenarbeit mit der EU.

 › Dynamische Rechtsübernahme und Streit
beilegungsmechanismus sind akzeptabel, 
sofern die vitalen Interessen der Schweiz 
über Ausnahmen und Schutzklauseln ab
gesichert werden.

 › Plädiert für duales Kontroll
system.

 › Gleicher Lohn für gleiche Ar
beit am gleichen Ort; Ver
hältnismässigkeitsprinzip ge
mäss internationalem Recht; 
Absicherung des aktuellen 
Niveaus für: Voranmelde
frist, Kaution, Kontrollen. 

 › Künftige Entwicklung des 
Entsenderechts absichern.

 › Wünscht neue Binnen
marktabkommen in den Be
reichen Strom und Lebens
mittelsicherheit sowie  
Kooperations bzw. 
Assoziie rungsabkommen in 
den Bereichen Gesundheit,  
Forschung (Horizon) und  
Bildung (Erasmus).

SGB  › «Common Understanding» verschlechtert 
den Schutz.

 › Die Schweiz muss weitergehende Aus
nahmen vom Lohnschutz aushandeln 
(Spesen, Dienstleistungssperre, Kaution).

 › Schweizer Lohnschutz muss 
garantiert sein.

 › Probleme bei Temporär
arbeit und GAVBasis  
müssen gelöst werden.

 › Die Schweiz sollte mit der EU 
eine Kooperation im Strom
Hochspannungsnetz haben.

 › Die Verhandlungen dürfen 
den wichtigen Service Public 
nicht gefährden (keine Libe
ralisierung beim Strom und 
bei der Bahn).

Pro Schweiz  › Die direkte Demokratie wird schrittweise 
geopfert!

 › Keine automatische beziehungsweise 
 «dynamische» Übernahme von EUFolge
recht.

 › Keine Unterstellung der schweizerischen 
Gesetzgebung inklusive des Referendums
rechts und Gerichtsbarkeit unter die 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der EU 
(EuGH).

 › Keine Übernahme der Uni
onsbürgerrichtlinie (UBRL) 
bei der Personenfreizügig
keit.
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Wenn das betreffende Abkommen dies 
vorsieht, sollte die Gleichwertigkeit der 
Rechtsvorschriften der Schweiz und der 
EU festgestellt werden. Bestimmungen 
oder Rechtsakte der EU, die in den  
Anwendungsbereich einer Ausnahme 
von der Verpflichtung zur dynamischen 
Rechtsübernahme fallen, unterliegen 
dieser Verpflichtung nicht.

Im Fall von Schwierigkeiten

Alle bestehenden und künftigen Bin
nenmarktabkommen sollen als kohä
rentes Ganzes betrachtet werden, das ein 
Gleichgewicht der Rechte und Pflichten 
zwischen der EU und der Schweiz ge
währleistet.

Die institutionellen Lösungen, die als Er
gebnis dieser neuen Verhandlungen ver
einbart werden, sollten für alle beste
henden und künftigen Binnenmarktab
kommen identisch sein, vorbehaltlich 
technisch begründeter Anpassungen. 
Diese institutionellen Lösungen sollten 
den Anwendungsbereich, die Ziele und 
die Schlussbestimmungen betreffend die 
Beendigung dieser Abkommen nicht än
dern. 

Im Falle von Schwierigkeiten bei der 
 Auslegung oder Anwendung der Binnen
marktabkommen sollten Konsultationen 
in den jeweiligen sektoriellen Ausschüs
sen stattfinden und eine für beide Seiten 
annehmbare Lösung erarbeitet werden. 
Gelingt es einem sektoriellen Ausschuss 
nicht, eine Lösung für eine solche Schwie
rigkeit zu finden, sollten die Parteien  
die Möglichkeit haben, ein Schiedsge
richt, in dem beide Parteien vertreten 
sind, zur Beilegung der Streitigkeit an
zurufen. Gibt es im Streitfall eine Frage 
zur Auslegung nach EURecht, so sollte 
das Schiedsgericht diese Frage dem Ge
richtshof der Europäischen Union zur 
Entscheidung vorlegen. Letztere wäre für 
das Schiedsgericht bindend. 

Stellt ein Schiedsgericht fest, dass eine 
Partei gegen eines dieser Abkommen ver

stossen hat, und ist die andere Partei der 
Ansicht, dass der Entscheid des Schieds
gerichts von der vertragsbrüchigen Par
tei nicht befolgt wurde, sollte diese an
dere Partei die Möglichkeit haben, im 
 betroffenen Abkommen oder in jedem 
 anderen Binnenmarktabkommen eine 
Auswahl von verhältnismässigen Aus
gleichsmassnahmen zu ergreifen. Die von 
den Ausgleichsmassnahmen betroffene 
Partei sollte die Möglichkeit haben, die 
Verhältnismässigkeit dieser Massnahmen 
durch das Schiedsbericht beurteilen zu 
lassen.

Die Europäische Kommission und der 
Bundesrat teilen die Auffassung, dass 
nach Abschluss des Gesamtpakets re
gelmässig ein hochrangiger Dialog ge
führt werden sollte mit dem Ziel, eine all
gemeine Bestandsaufnahme der in die
sem Dokument dargelegten bilateralen 
Beziehungen vorzunehmen. Mit Blick 
auf diesen hochrangigen Dialog soll re
gelmässig ein koordinierter Überblick 
über die Beziehungen zwischen der EU 
und der Schweiz sowie über die Arbeit 
der sektoriellen Ausschüsse geschaffen 
werden.

Stellungnahmen 

Die Kommission für Wirtschaft und Ab
gaben des Nationalrats (WAKN) sowie die 
Aussenpolitische Kommission von Natio
nal und Ständerat (APKN und APKS) ha
ben schon über das geplante Abkommen 
diskutiert und dieses im Prinzip akzeptiert. 

Es werden aber doch Korrekturen ge
fordert, beispielsweise: 

 › Klares Verfahren bei der Mitwirkung an 
der EUGesetzgebung («decision sha
ping») unter Einbezug des Parlaments.
 › Klare Beschränkung der Kompetenz 
des EuGH. Diese sollte nur falls not
wendig auf Begehren des Schiedsge
richts indirekt zur Auslegung unions
rechtlicher Begriffe tätig werden.
 › Konzentration des Stromabkommens 
auf die Zusammenarbeit im Bereich 
Netzstabilität, den Stromhandel und 
die Versorgungssicherheit; Absiche
rung der Wahlfreiheit der Haushalte 
und KMU zum Verbleib in der ge
schützten Grundversorgung.
 › Ergänzende Verhandlungen zum Strom

abkommen. «

Weiterführende Links 

www.kmumagazin.ch/diebilateralen
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